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Regeste

Asyl (ohne Wegweisung)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde; es entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser - was hier nicht der Fall ist - bei Vorliegen eines
Auslieferungsgesuches des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz
sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 83 Bst. c Ziff. 1 und Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung und ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist-
und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 105 AsylG i.V.m.
Art. 37 VGG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist somit einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3.1
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).

E. 3.2
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1



Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Der Beschwerdeführer begründete sein Asylgesuch damit, die Taliban hätten ihn seit
seinem ersten Schulbesuch im Alter von 5 Jahren bis zum Alter von etwa 10 1/2 Jahren
daran gehindert, die Schule regelmässig zu besuchen. Dabei hätten sie wiederholte Male die
Schule in E._______ überfallen und jeweils sämtliches Schulmaterial verbrannt.

E. 5.2
Wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung indessen zutreffend festgestellt hat, muten die
Aussagen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit den angeblichen Überfallen der
Taliban auf die Schule sowie die Art und Weise, wie ihm und seinen Mitschülern jeweils
die Flucht aus der Schule geglückt sei, wenig substanziiert und plausibel an: So erscheint a
priori nicht nachvollziehbar, weshalb den Schülern jeweils mit Ausnahme von zwei oder
drei Schülern die Flucht aus dem Fenster und über die Dächer vor den anrückenden Taliban
gelungen sein soll, zumal er deren Zahl auf 20 bis 40 Personen beziffert hat (vgl. act.
A10/16 S. 5 f. F39 i.V.m. F45 bis 58). Hätten die Taliban tatsächlich beabsichtigt, in einer
konzertierten Aktion Schüler wie Lehrpersonen festzunehmen, hätten sie mit Sicherheit a
priori die vorhandenen Fluchtwege blockiert respektive das Schulgebäude umstellt, um eine
Flucht der Schulinsassen zu verhindern. Auch der diesbezügliche Erklärungsversuch in der
Beschwerde, im Schulzimmer hätten sich jeweils etwa 150 Schüler aufgehalten, weshalb es
den Taliban nicht gelungen sei, alle Schüler festzunehmen (vgl. Beschwerde S. 4 Absatz 3),
vermag vor dem Hintergrund des Gesagten nicht zu überzeugen. Der weitere Einwand in
der Beschwerde, die Befragerin habe ihm anlässlich der Anhörung vom 2. Juli 2015 keinen
Raum gelassen, seine Schilderungen in Bezug auf das Eindringen der Taliban in die Schule
und die Art der Flucht der Schulinsassen vertieft darzustellen, trifft bei genauerer
Durchsicht der entsprechenden Protokollstellen ebenfalls nicht zu, forderte sie ihn doch
wiederholt zu entsprechenden Präzisierungen auf (vgl. act. A10/16 F36, 39, 45 und 46).
Gegen die Glaubhaftigkeit der Schilderungen des Beschwerdeführers spricht letztlich aber
auch dessen pauschale Aussage, die Taliban hätten ihnen (den Schülern) "die Haut
abgezogen", wenn sie sie erwischt hätten (vgl. act. A10/16 F39), um an anderer Stelle zu
erklären, die Taliban hätten ihn etwa ein halbes Jahr vor seiner Ausreise aus Afghanistan
wegen anhaltenden Besuchs der Schule einen Tag und eine Nacht lang festgehalten und ihn



dann wieder freigelassen, nachdem sie ihn und seinen Vater für ihr unbotmässiges
Verhalten geschlagen hätten (vgl. act. A10/16 S. 8 f. F67 bis 80).

E. 5.3
Selbst wenn die Sachverhaltsdarstellung des Beschwerdeführers zutreffen sollte, dass die
Taliban ihn wiederholt am regelmässigen Schulbesuch gehindert und ihn in diesem
Zusammenhang insgesamt drei Male geschlagen hätten, erscheint dieses Vorbringen als zu
wenig intensiv, um einen Asylanspruch des Beschwerdeführers begründen zu können. In
diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass die angeblichen Übergriffe der Taliban auf
den Beschwerdeführer in dem Moment aufgehört haben, als er nicht mehr zur Schule
gegangen ist (vgl. act. A10/16 S. 9 F82 bis 85). So verwerflich die Vorgehensweise der
Taliban auch erscheinen mag, Jugendliche in ihrem Herrschaftsbereich vom Schulbesuch
abzuhalten, erwächst aus dieser Tatsache allein noch kein Anspruch auf Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft.

E. 5.4
Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen
ist, eine asylrechtlich relevante Verfolgung glaubhaft zu machen. Das SEM hat sein
Asylgesuch demnach zu Recht und mit zutreffender Begründung abgelehnt. Es erübrigt
sich, auf weitere Vorbringen in der Beschwerde einzugehen, da diese zu keiner anderen
Einschätzung führen können.

E. 6.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der
Wegweisung die Artikel 83 und 84 AuG Anwendung (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2014/26
E. 5.1).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
(Art. 32 Bst. a der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311] noch
über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht verfügt (vgl. BVGE 2012/31 E. 6; 2011/24 E. 10.1; EMARK 2001 Nr. 21).

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die
Beschwerde ist somit abzuweisen.

E. 8
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1
VwVG ist ungeachtet der Frage der Bedürftigkeit des Beschwerdeführers abzuweisen, da
die Beschwerdebegehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als
aussichtslos zu bezeichnen und daher die kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen im
Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht gegeben sind, womit es gleichzeitig auch an
denjenigen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung im Sinne von Art.
110a AsylG fehlt. Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und
Rechtsverbeiständung sind deshalb abzuweisen und die auf insgesamt Fr. 600.-



festzusetzenden Verfahrenskosten (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2])
sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Mit dem Entscheid in
der Hauptsache ist das Gesuch um Entbindung von der Kostenvorschusspflicht
gegenstandslos geworden. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


